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Unsere militärische Infrastruktur

Bei der Betrachtung unserer militärischen
Rüstungen, die wir unlängst angestellt haben,
haben wir festgestellt, dass der Bedarf unserer
Armee an materiellen Gütern nicht nur aus
öeweg/t'c/iem Rüstungsmaterial, insbesondere
Waffen und militärischen Geräten besteht, son-
dern dass dazu auch wichtige o/Vs/este 7e/7e

gehören, die wir gesamthaft als militärische
Bauten bezeichnet haben. Zu allen Zeiten
haben die Heere neben ihren mobilen Kampf-
mittein, die sie in den Feldzügen mit sich führ-
ten, um sie jederzeit griffbereit zu haben, auch
Einrichtungen besessen, die stationär im
Gelände verankert waren, und nur an ihren
Standorten zur Verfügung standen. Es sei hier,
um nur einige Beispiele zu nennen, an die Quar-
tiere erinnert, die von den stehenden Truppen
vor allem im Winter belegt wurden, in dem der
Krieg meistens ruhte. Es sei im weitern auch an
die Magazine gedacht, in denen die Güter einge-
lagert wurden, die der Kriegführung im engern
Sinn zu dienen hatten (Waffen, Munition, Pul-
ver, Uniformen usw.), oder die dem Lebensun-
terhalt von Menschen und Tieren zu dienen hat-
ten. Und schliesslich sei an jene ortsgebunde-
nen Anlagen gedacht, welche die Kampfführung
zu unterstützen und ihr den notwendigen Rück-
halt zu geben hatten, wie Festungen, Verschan-

zungen, Sperranlagen usw.

Entsprechend der Steigerung der militärischen
Technik haben die permanenten, örtlich fixier-
ten Einrichtungen in den modernen Armeen
einen immer grösseren Anteil erreicht. Dies gilt
naturgemäss in besonderer Weise für solche
Armeen, deren Kampfführung von der Defen-
sive bestimmt ist und die deshalb ihren Abwehr-
kämpf mit Sicherheit im eigenen Land führen
können; solche reine Verteidigungsarmeen, wie
es unsere Armee ist, lassen sich die Gelegenheit
nicht entgehen, ihr Land schon im Frieden nach
Möglichkeit auf die Bedürfnisse eines Krieges
einzurichten.
Die Vielheit der in einem Land festinstallierten
Anlagen, Einrichtungen usw. bezeichnet man
als die /w/Z/VaV/jcAe/w/rajfraAr/Hr. Dazu ist einmal
festzustellen, dass es sich bei diesem Begriff kei-
neswegs um eine rein militärische Grösse han-
delt, sondern dass auch verschiedene andere
Wirkungsfelder ihre Infrastrukturen benötigen.

Zum zweiten darf nicht übersehen werden, dass

die Begriffsbedeutung, je nach Sachbereich,
erheblich auseinander gehen kann. Zur Klärung
der Sachverhalte empfiehlt es sich deshalb, die
nähere Bestimmung zu nennen, also in unserem
Fall von der m///7à'ràc/;en Infrastruktur zu spre-
chen. Dieses Kunstwort setzt sich zusammen
aus zwei lateinischen Wörtern: dem Adjektiv
«intra» (unterhalb) und dem Verb «struere»
(bauen). Zusammen bedeutet der Begriff etwa
so viel wie der notwendige «(/«terböi/», das

heisst die feststehende technische Basis, auf der
die Einzelheiten aufgebaut werden können. Die
Entwicklungsgeschichte des Wortes das als
Modewort oft gebraucht wird, aber nicht immer
geklärt ist und nicht selten missbraucht wird,
zeigt eindrücklich dessen Bedeutung. Der Aus-
druck «Infrastruktur» soll aus dem Vokabular
der französischen Eisenbahnen stammen und
alle Kunstbauten umfassen, auf denen der Bahn-
betrieb beruht, also Geleiseanlagen, Bahn-
dämme, Eisenbahnbrücken und -tunnel, Über-
führungen usw. Von den französischen Bahnen
ist der Begriff in den Sprachgebrauch der

Festungswerke sind ortsgebundene Anlagen zur Unter-
Stützung der Kampfführung.
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NATO-Streitkräfte übergegangen, wo er als neu-
traies Wort die Sprachbarrieren innerhalb des

Bündnisses überbrücken half. Auch in der
NATO versteht man unter Infrastruktur alle
ortsfesten baulichen und technischen Anlagen,
die auf Grund eines besondern Infrastruktur-
Programms der NATO errichtet wurden und die
der Bewegung und dem Einsatz der bewaffneten
Streitkräfte der atlantischen Allianz dienen.
Dazu gehören insbesondere Flugplätze, Mari-
nestützpunkte und ihre Anlagen, Verbindungs-
einrichtungen, Installationen der Luftverteidi-
gung, Radaranlagen, Versorgungseinrichtungen
aller Art wie Munitionsdepots (A-Munition!),
Brennstofftanks und Rohrleitungen (Pipe-
lines), permanente Stellungen für Fernlenkge-
schösse, atomsichere Kommandostellen usw.

Von der NATO ist der militärische Begriff der
Infrastruktur zu uns gekommen; er ist somit ein
sehr junger Begriff der schweizerischen Militär-
terminologie, der eng mit dem technischen Aus-
bau der Armee zusammenhängt. In Anlehnung
an den in der Fachliteratur fest verankerten
Sprachregelung versteht man auch bei uns unter
Infrastruktur den /zemzuneTZ/e/z ZMz'/z'/an'sr/zez?

t/zz/<?z7>az/ c/tw Z. <7 « r/es, der alle ortsfesten, das

heisst unveränderbaren baulichen Anlagen der
Landesverteidigung und damit auch der

Munitionsaufzug in einem Festungswerk.

Gesamtverteidigung umfasst. Ihre Einrichtun-
gen und Anlagen bestehen, soweit dies möglich
ist, schon im Frieden; sie werden aber in Kriegs-
Verhältnissen im Blick auf die Bedürfnisse der
Kriegführung möglichst rasch noch ergänzt und
vervollständigt. Sie erfüllen entweder die

Ansprüche der Friedenszeit, insbesondere
solche der militärischen Schulung und Ausbil-
dung, oder aber der eigentlichen Kampfführung
der Armee im Kriege.

Die in />/ez/e77.szezYe/z benützte militärische
Infrastruktur umfasst alle permanenten Einrich-
tungen, welche die Tätigkeit der Armee im Frie-
den erleichtern sollen - wobei sie allerdings
unter Umständen auch in gespannten Zeiten
Verwendung finden können. Im Vordergrund
stehen hier Bauten und Einrichtungen der mili-
tärischen j4Ms6/M«/zg, wie Kasernen, Waffen-
plätze, die verschiedenen Schiessplätze und
-einrichtungen für Boden- und Lufttruppen,
Fahrschulanlagen', permanente Einrichtungen
von Simuliergeräten usw. Dazu kommen die
Flugplätze mit allen ihren Ausbildungseinrich-
tungen, die Zeughäuser, Magazine und Versor-
gungseinrichtungen aller Art und die Tankanla-
gen. Zu nennen sind hier auch die grossen Pro-
duktionsstätten des Bundes für die Entwicklung
und Flerstellung von militärischem Material,
und schliesslich die der militärischen Admini-
stration und Verwaltungstätigkeit im Frieden
dienenden Bauwerke.

Die im Z)ze/z.sZe o'e/WnegZM/zrizwg.VeZevzrfemilitä-
rische Infrastruktur wird, so weit dies möglich
ist, schon im Frieden bereitgestellt, was zwar
den Nachteil hat, dass sie dem Angreifer in der
Regel schon vor dem Krieg bekannt sind, so dass

er Massnahmen treffen kann, um sie auszuschal-
ten oder zu neutralisieren. Dennoch ist es in
unsern Verhältnissen notwendig, so viel wie
möglich schon im Frieden möglichst getarnt
vorzubereiten, denn im Mobilmachungsfall
wird es kaum mehr möglich sein, Versäumtes
noch nachzuholen - schliesslich werden zu
Beginn eines aktiven Dienstes noch sehr

umfangreiche Arbeiten notwendig sein, um das

Bestehende zu ergänzen, und vor allem um
überall die volle Kriegsbereitschaft herzustel-
len.

Besonderes Gewicht besitzen im Kriegsfall jene
festen Anlagen und Einrichtungen, die
Zar z/er Änegfö/zru/ig zzz d/'e/ze« /zaöezz. Da wir
unser Land kennen, und da uns seine militäri-
sehen Verhältnisse aus der Geschichte und zahl-
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reichen Friedensübungen bekannt sind -
besonders aber weil wir - wenigstens zu Beginn
von Kampfhandlungen - selbst den Ort bestim-
men, an welchenrdie Hauptkämpfe stattfinden
sollen, haben wir den Vorzug, die Kampfräume
und damit die Standorte solcher Hilfseinrich-
tungen festzulegen und sie schon im Frieden
vorzubereiten.

Als Anlagen dieser Art nennen unsere militäri-
sehen Vorschriften die Festungswerke aller
Grössen, von den Kampfständen bis zu den
Grossanlagen, permanente Sperren, vorberei-
tete Zerstörungen, Überflutungen und Ver-

minungen. Unsere Abwehrdispositive werden,
unter bestmöglicher Ausnützung der natürli-
chen und künstlichen Geländehindernisse, mit
permanenten Anlagen dieser Art ausgestattet,
womit eine erhebliche Steigerung unserer
Kampfkraft erreicht werden kann. Zu den schon
im Frieden fertiggestellten Einrichtungen kom-
men die Vorbereitungen dieser Art, deren Aus-
bau erst im Ernstfall erfolgt. Hierher gehören
insbesondere Zerstörungsvorbereitungen, per-
manente Verstärkungen des Geländes und auch
Übermittlungseinrichtungen.

Breiten Raum nehmen die dem Kampfeinsatz
dienenden Anlagen und Einrichtungen der
F7i/g>va/F<? ein. Neben der eigentlichen Bodenor-
ganisation und den Führungseinrichtungen ste-
hen die Einrichtungen zur Überwachung des

Luftraums. Auch die Einrichtungen der perma-
nent stationierten Fliegerabwehr gehören der
militärischen Infrastruktur an.

Im weitern liegen in der Vielheit der ober- oder
unterirdisch eingerichteten Anlagen der for-
rafs/ta/mng 7//7tf der fFrjorgtrng Elemente unse-
rer militärischen Infrastruktur. Im Zeitalter der
Gesamtverteidigung, mit ihren weit entwickel-
ten kombinierten Diensten aller Art ist hier eine

Trennung von militärischen und zivilen Berei-
chen nicht überall möglich; sie ist aber auch
nicht mehr notwendig.

Schliesslich ist auf die sehr grosse Zahl von
Sc/urtz- w//d aller Art hin-
zuweisen, die in Kriegs- und Katastrophenfällen
vor allem der Zivilbevölkerung zur Verfügung
stehen, und die von den Organisationen des

Zivilschutzes, als einem wesentlichen Bestand-
teil unserer Gesamtverteidigung betreut wer-
den.

ÄLrz

Kaserne Moudon: Dient in Friedenszeiten als Truppenlager, im Kriegsfall als Basisspital
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